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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vernehmlassungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

1.1 AGR In den Berichten und Projektplänen ist die Lage der dau-
ernd und der temporär beanspruchten Fruchtfolgeflächen 
inklusive korrekter Flächenangaben unmissverständlich 
darzustellen (Nachführung Inventar) 

Bodenbean-
spruchung 
(FFF) 

Die im technischen Bericht in Tabelle 16 
und Tabelle 17 gemachten Aussagen be-
ziehen sich auf den Projektstand Varian-
tenstudium. Nach Abschluss des Varian-
tenstudiums wurde die Bestvariante ge-
nauer ausgearbeitet und teilweise geän-
dert.  
Die im Bodenschutzkonzept genannten 
Zahlen zu Fruchtfolgefächen beziehen 
sich auf die nun vorliegenden Pläne und 
haben Gültigkeit.  
 
Die Lage der dauerhaft und temporär be-
anspruchten Fruchtfolgeflächen wurde 
im Bodenschutzkonzept ergänzt (Anhang 
H) . 

Technischer Be-
richte 

 

1.2 AGR Das Entlastungsbauwerk gehört zu den Massnahmen, die 
projektbestandteil sind. Es beeinflusst aufgrund seiner Di-
mensionen lokal stark das Landschaftsbild. Es ist best-
möglich mit Hecken oder Bestockungen, die Sichtbarkeit 
des Bauwerks von der Sägestrasse respektive von dem 
näheren Umfeld her zu minimieren. 

Orts-  und 
Land-
schaftsbild 

Um den Unterhalt des Bauwerks zu ge-
währleisten und um die Möglichkeit für 
eine allfällige Intervention im Ereignisfall 
beim Bauwerk zu erhalten kann keine 
grössere Bestockung in diesem Bereich 
garantiert werden. Im Rahmen der weite-
ren Planung kann jedoch geprüft werden, 
ob zumindest teilweise weitere Besto-
ckungen in diesem Bereich möglich sind.  

keine Ausführungsprojekt 
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1.3 AGR Der rechtskräftige Zonenplan Gewässerräume und Natur-
gefahren der Gemeinde Schüpfen ist nach der Genehmi-
gung des Wasserbauplans bzw. nach der Wasserbaube-
willigung zu gegebener Zeit anzupassen. 

Gewässer-
raum 

Wird zur Kenntnis genommen Keine Ausführungsprojekt 

1.4 AGR Die Beurteilung der Zulässigkeit der Beanspruchung der 
FFF erfolgt durch das LANAT. Dem AGR ist zu gegebenem 
Zeitpunkt eine Kopie der definitiven Bewilligung (Genehmi-
gung des Wasserbauplans bzw. die Wasserbaubewilli-
gung) samt einer Bilanz der FFF sowie einer neuen Karte 
der Abgrenzung der FFF zuzustellen (an AGR/KPL, Rubrik 
FFF). 

Bodenbean-
spruchung 
(FFF) 

Wird zur Kenntnis genommen Keine Ausführungsprojekt 

1.5 AGR Da der Perimeter des Wasserbauprojektes regionale als 
auch kommunale Landschaftsschutzgebiete b überlagert, 
wird darauf hingewiesen, dass die Kapitel 2.8.1 und 7.4.2 
des technischen Berichts entsprechend zu bereinigen 
sind. 

Land-
schafts-
schutzge-
biete 

Der technische Bericht wurde entspre-
chend bereinigt. 

Technischer Be-
richt 

 

2.1 ADB Aus archäologischer Sicht gibt es keine Auflagen zum 
Bauprojekt. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen keine  

2.2 ADB Sollten bei Bodeneingriffen dennoch archäologische Be-
funde oder Funde zum Vorschein kommen, sind die Arbei-
ten im entsprechenden Bereich sofort einzustellen und 
dem Archäologischen Dienst zu melden. 

Archäologie Aufnahme der Forderung in die besonde-
ren Bestimmungen der Baumeistersub-
mission  

keine Baumeistersubmis-
sion 

3.1 Denkmal-
pflege 

Unsere Fachstelle hat mit dem Fachbericht vom 
23.05.2022 zur Wasserbauplanung Chüelibach bereits 
Stellung genommen. Dieser Fachbericht ist nach wie vor 
gültig und wir verweisen auf dessen Inhalt. Wir sind mit 

Orts-  und 
Land-
schaftsbild 

Wird im Rahmen der Ausführungsplanung 
mit dem Amt für Kultur Denkmalpflege 
besprochen 

keine Ausführungsprojekt 
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erforderlich ist. Der angrenzende Baum- und Strauchbe-
stand darf dabei nicht beschädigt werden. 

4.3 ANF Die Ersatzaufforstungsfläche ist nur mit standortheimi-
schen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 

Rodung und 
Wiederauf-
forstung 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.4 ANF Die Bauherrschaft und die Bauleitung haben den Umfang 
der Geländeveränderungen gemäss Projekt abzustecken 
und die Bauunternehmung (inkl. Maschinenführer) über In-
halt und Wortlaut dieser Auflagen und Hinweise ins Bild zu 
setzen. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.5 ANF Die in unmittelbarer Nähe der Eingriffe befindlichen Einzel-
bäume sind gemäss VSS-Norm Baumschutz Nr. 640577a zu 
schützen. Entsprechend dürfen keine Eingriffe (z.B. Erdar-
beiten, Lagerung von Material) im Wurzelbereich der 
Bäume (Baumkrone +2m) erfolgen. Entsprechende Schutz-
massnahmen sind bereits vor Baubeginn (z.B. Abzäunung 
des Wurzelbereichs) zu veranlassen. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.6 ANF Für die Detailplanung und die Ausführung der Bauarbeiten 
ist eine ökologisch ausgebildete Fachperson mit der öko-
logischen Baubegleitung (öBB) / Umweltbaubegleitung 
(UBB) zu beauftragen. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 
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4.7 ANF Die Unterlagen der Ausführungsplanung/ Detailplanung 
sind der Abteilung Naturförderung vorzulegen. Dabei ist 
auch ein Bepflanzungs-  und Ansaatkonzept vorzulegen. 
Für die Ansaaten ist ausschliesslich artenreiches, stand-
ortangepasstes Saatgut aus lokaler Herkunft zu verwen-
den. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.8 ANF Ausserhalb der in den Plänen bezeichneten Bauten, Anla-
gen und Terrainanpassungen dürfen keine Baupisten und 
Installationsplätze eingerichtet werden. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.9 ANF Die zu entfernende Ufervegetation (Schilf- , Seggen-  und 
Hochstaudenbestände, Sträucher etc.) ist wenn immer 
möglich mit den Wurzelballen abzutragen und an den neu 
erstellten Ufern wieder einzupflanzen. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.10 ANF An den neuen Brücken sind Brutnischen für Wasseramseln 
und Bergstelzen zu erstellen. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.11 ANF Die Gewässerdurchlässe sind gemäss VSS-Norm 640 696 
mit beidseitigen Banketten umzusetzen. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.12 ANF Die Abteilung Naturförderung ist zur Bauabnahme einzula-
den. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.13 ANF In der ersten und zweiten Vegetationszeit nach Abschluss 
der Bauarbeiten ist die Wirkung der realisierten Wieder-
herstellungs-  und Ersatzmassnahmen zu überprüfen. Die 
ökologische Baubegleitung / Umweltbaubegleitung hat, 
sofern erforderlich, die nötigen Verbesserungsmassnah-
men anzuordnen. Nach Abschluss dieser Arbeiten ist die 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 
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Abteilung Naturförderung mit einem Schlussbericht zu be-
dienen. 

4.14 ANF In den ersten zwei Jahren (Vegetationsperioden) nach Ab-
schluss der Begrünungsarbeiten hat die Bauherrschaft 
das Aufkommen von invasiven Pflanzen (Goldruten, Som-
merflieder, Riesenbärenklau, Japanischer Staudenknöte-
rich, etc.) durch regelmässige Kontrollen zu überwachen. 
Gegen allfällige neue Vorkommen sind geeignete Mass-
nahmen zu treffen. Dazu stehen unter der folgenden Ad-
resse artspezifische Massnahmenblätter zur Verfü-
gung:https://www.infoflora.ch/de/neophyten/listen -und-
infoblätter.html. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.15 ANF Bei Abweichungen von den Vorgaben der Baubewilligung 
oder bei unvermeidlichen Projektänderungen kontaktiert 
die Bauherrschaft die Baubewilligungsbehörden und die 
Fachstellen vor der Ausführung der Arbeiten. 

Projektän-
derungen 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

4.16 ANF Im Gewässerraum von stehenden und fliessenden Gewäs-
sern, in Biotopen und deren Pufferstreifen sowie in einem 
3 Meter breiten Streifen entlang von Hecken, Feld-  und 
Ufergehölzen und Waldrändern dürfen keine Abbruch- , 
Bau-  und Aushubmaterialien, Rund- , Brenn-  und Bauholz, 
Holz- , Hof-  und Siedlungsabfälle oder Siloballen zwi-
schendeponiert oder abgelagert und keine Fahrzeuge, Ma-
schinen und Geräte abgestellt werden (Art. 11 BauG). 
Rundholz und Brennholz ist auf den dafür eingerichteten 
Holzlagerplätzen zu lagern. 

Gewässer-
raum 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  
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4.17 ANF Die Pflege von Uferböschungen, Hecken, Feld-  und Ufer-
gehölzen soll gemäss den Richtlinien und Merkblättern der 
Kantonsverwaltung ausgeführt werden: PDF-Link: Arbeits-
hilfe zu Schutz und Unterhalt von Hecken, Feld-  und Ufer-
gehölzen. Link Website: 
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/na -  
turschutz/planen-und-bauen.html 

Gewässer-
unterhalt 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

5.1 Amt für 
LANAT 
(Boden-
schutz) 

Die vorgesehene, zertifizierte Bodenkundliche Baubeglei-
tung (BBB) ist einzusetzen. Die Mandatvergabe ist der 
Fachstelle namentlich mitsamt den Kontaktdaten vor Be-
ginn der Erdarbeiten schriftlich zu bestätigen. 

Boden-
schutz 

Wird zur Kenntnis genommen Keine Ausführung 

5.2 Amt für 
LANAT 
(Boden-
schutz) 

Das Bodenschutzkonzept ist integrierender Bestandteil 
der Bewilligung. Alle darin formulierten Bodenschutzmass-
nahmen sind vollumfänglich umzusetzen. Dies gilt auch 
für Empfehlungen. 

Boden-
schutz 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

5.3 Amt für 
LANAT 
(Boden-
schutz) 

Im Bereich der temporär beanspruchten Fruchtfolgefläche 
ist vor Baubeginn die Ausgangsqualität des Ober-  und Un-
terbodens an mindestens drei Standorten anhand der 
Strudel-  (VESS) und SubVESS-Methode durch eine boden-
kundliche Baubegleitung näher aufzuzeigen. Die Doku-
mentation kann auch anhand von offenen Bodenprofilen 
mit Fokus auf die Struktur und Grösse der Aggregate erfol-
gen. Die Resultate und das Abnahmeprotokoll sind der 
kantonalen Fachstelle Boden vor Baubeginn zuzusenden. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 
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6.1 LANAT 
(Struktur-
verbes-
serung) 

Im Projektperimeter befinden sich subventionierte Draina-
geleitungen, welche im Verlauf der Melioration Schüpfen-
Schwanden-Bundkofen erstellt worden sind.  Die  Ausfüh-
rungspläne aus dem Jahre 1974 sind im Archiv der ASP 
vorhanden. Ein Auszug von den  Plänen, welche den Pro-
jektperimeter des WBP Chüelibach Dorf Schüpfen betref-
fen, ist diesem Fachbericht beigelegt. Es ist nicht auszu-
schliessen, dass im Laufe der Zeit Anpassungen am Drai-
nagenetz vorgenommen worden sind. Zudem besteht  die  
Möglichkeit, dass nicht subventionierte Drainagen in den 
Landwirtschaftsflächen vorhanden sind, von welchen der 
Fachbereich Tiefbau keine Kenntnis hat. Es  wird empfoh-
len, das Vorhandensein von Drainagen möglichst frühzeitig  
mit den betroffenen Grundeigentümern abzuklären.  
Vorhandene Drainagen, welche durch die neue Entlas-
tungsleitung beeinträchtigt oder verschnitten werden, 
müssen fachgerecht wieder an einen Vorfluter oder an die 
Entlastungsleitung angeschlossen werden.  
Zudem müssen Drainagen während der Bauphase durch 
geeignete Massnahmen vor zu grossen Auflasten ge-
schützt werden. Dies gilt insbesondere auch im Zusam-
menhang mit der Erstellung von Baupisten und Bodende-
pots.   
Die Teile der Meliorationsanlagen, die durch die Bauarbei-
ten zerstört oder beeinträchtigt werden, sind nach  der 

Meliorati-
onsanlagen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Im Rahmen der Ausarbeitung des 
Ausführungsprojektes wird das Gespräch 
mit den tangierten Grundeigentümern 
gesucht, um Informationen über die Drai-
nagen zu gewinnen. 
Allfällige flankierende Massnahmen zum 
Schutz dieser Anlagen werden geprüft.  

keine Ausführungsprojekt 
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Bauphase fachgerecht wiederherzustellen. Die Wiederher-
stellungsarbeiten sind in Absprache mit den betroffenen 
Werkeigentümern vorzunehmen.  

6.2 LANAT 
(Struktur-
verbes-
serung) 

Da es sich bei den vom Projekt betroffenen Flächen um 
qualitativ gute Böden mit Fruchtfolgeflächen-Qualität 
handelt, muss dem Schutz der verbleibenden Flächen und 
deren Bewirtschaftbarkeit grösste Beachtung geschenkt 
werden.  

Boden-
schutz 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

7.1 FI Die fischereiliche Würdigung der gewählten Variante ist im 
Fachbericht Fischerei FB2021171 vom 26.  März  2021  im 
Rahmen  der  vierten konsultativen Befragung nachzule-
sen. Hinweise zum Geschiebetransport und zur Beschat-
tung des Gerinnes als Grundvoraussetzungen für ein gu-
tes ökologisches Funktionieren des Gewässers, sowie 
Auflagen für eine genügende Strukturierung des Gerinnes 
wur-den im Rahmen der Vorprüfung zum Wasserbauplan 
(FBI 02016 vom 19.04.2022) adressiert. Sie fanden Eingang 
in das vorliegende Genehmigungsdossier.  

Gesamtbe-
urteilung 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

7.2 FI Die Herleitung ökologischer Ersatzmassnahmen war Ge-
genstand von drei Sitzungen im Jahr 2023. Wir sind einver-
standen mit der Bilanzierung und den vorgeschlagenen 
Ersatzmassahmen. Wichtig ist, dass im Rahmen der Bewil-
ligungserteilung des WBP Chüelibach die Pflicht zur Reali-
sierung der zusätzlichen, in einem separaten Verfahren zu 
bewilligenden Ersatzmassnahmen M1 (Schoren), M2 

Gesamtbe-
urteilung 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  
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8.2 JI Es ist zu prüfen, ob der Abschnitt 2 nicht auch als rote 
Zone ausgeschieden werden soll. Dazu ist abzuklären, wie 
stark die Gefahr von Vernässungen durch Biberdämme ist. 

Biberkon-
zept 

Rückmeldung wird geprüft und Biberkon-
zept allenfalls angepasst. Das Biberkon-
zept soll in einem separatem Verfahren 
zum WBP genehmigt werden.  

Keine  

8.3 JI Die beiden grünen Zonen (Abschnitt 1 und 4) sind so zu 
gestalten, dass der Biber dort Dämme bauen und Höhlen 
graben kann und es keine Eingriffe in den Biberlebens-
raum benötigt. 

Gewässer-
gestaltung 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

8.4 JI Das Einlauf-  und Auslaufwerk müssen bibersicher gestal-
tet werden. Auch muss mit geeigneten Massnahmen ver-
hindert werden, dass diese zu Kleintierfallen werden. 

Gewässer-
gestaltung 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

8.5 JI Zu beachten ist, dass Eingriffe in Biberdämme nicht zeit-
lich unbeschränkt bewilligt werden können. Daher ist im 
Biberkonzept, bzw. in der Gesamtgenehmigung die Ein-
griffe gemäss Biberkonzept auf 5 Jahre zu beschränkten. 
Nach 5 Jahren wird die Bibersituation überprüft und allfäl-
lige weitere Eingriffe mittels einer kantonalen Verfügung 
für weitere Jahre bewilligt.   

Biberkon-
zept 

Biberkonzept entsprechend ergänzen Keine Ausführungsprojekt 

9.1 AWA Bei Bauarbeiten auf belasteten Standorten ist aufgrund 
von Art. 14 Abs. 2 des kantonalen Abfallgesetzes ein Ent-
sorgungskonzept erforderlich. Das für dieses Bauvorhaben 
erforderliche Entsorgungskonzept ist im Rahmen des Bau-
gesuches bei der Bewilligungsbehörde einzureichen und 
genehmigen zu lassen. 

Belastete 
Standorte 

Weitere Untersuchungen zeigen, dass 
voraussichtlich keine belasteten Stand-
orte durch das Projekt tangiert werden. 
Der Bericht wurde entsprechend ergänzt. 

Bericht  
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9.2 AWA Neu soll als Ersatzmassnahme ein Amphibienteich sowie 
drei Unkentümpel erstellt werden. Diese liegen ausserhalb 
des Gewässerraums des Chüelibachs. Angaben, wie der 
Teich sowie die Tümpel gespeist werden sollen, liegen 
nicht vor. Da in den Plänen weder Zu-  noch Ableitungen 
eingezeichnet sind und solche Teiche meist mit Meteor-
wasser gespeist werden, wird davon ausgegangen, dass 
die geplanten Teiche ebenfalls mit Meteorwasser gespeist 
werden sollen. Die Nutzung von Meteorwasser unterliegt 
nicht der Konzessionspflicht. Die Speisung der Teiche mit 
Wasser aus dem Chüelibach wäre hingegen konzessions-
pflichtig. 

Wassernut-
zung 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

9.3 AWA Aus Sicht des Fachbereichs Gebrauchswassernutzung be-
stehen gegen das geplante Vorhaben keine Einwände 
oder Genehmigungsvorbehalte. 

Wassernut-
zung 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

9.4 AWA Der Fachbereich Gewässerökologie hat im Fachbericht des 
AWA vom 8.04.2022 die Variante "neues Gerinne" aufgrund 
der grösseren Verbesserung der Lebensräume und Bio-
diversität bevorzugt. Da dieser Nachteil der Variante "Ent-
lastungsleitung" durch die zusätzlichen ökologischen Auf-
wertungen ausgeglichen wird, unterstützt der Fachbe-
reich Gewässerökologie die vorgesehene Projektvariante.   

Gewäs-
serökologie 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

9.5 AWA Die Abwasserleitungen innerhalb des Projektperimeters 
sind im Betrieb und Bestand zu schützen. Die Kanalisatio-
nen müssen jederzeit kontrolliert, gereinigt und gewartet 
und wenn notwendig ersetzt werden können.  

Siedlungs-
entwässe-
rung 

Wird zur Kenntnis genommen und in den 
besonderen Bestimmungen der Bau-
meistersubmission berücksichtigt 

keine Baumeistersubmis-
sion 
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Auch während den Bauarbeiten ist eine reibungslose Ab-
wasserentsorgung sicherzustellen. 

9.6 AWA Bauvorhaben auf belasteten Standorten sind vom AWA, 
Fachbereich Altlasten, beurteilen zu lassen. Die erforderli-
chen Auflagen werden im Rahmen des Baubewilligungs-
verfahrens festgelegt. In der Regel sind vor der Realisie-
rung solcher Bauvorhaben altlasten-  und abfallrechtliche  
Untersuchungen notwendig (vgl. Art. 24 -  27 der kantona-
len Abfallverordnung). Diese Abklärungen müssen von ei-
ner Fachperson für Altlastenfragen durchgeführt werden. 
Das Vorgehen ist vorgängig vom AWA genehmigen zu las-
sen. 

Belastete 
Standorte 

Weitere Untersuchungen zeigen, dass 
voraussichtlich keine belasteten Stand-
orte durch das Projekt tangiert werden. 
Der Bericht wurde entsprechend ergänzt. 

Bericht  

9.7 AWA Die Entsorgung von belastetem Material in Betrieben des 
Kantons Bern bedarf einer Genehmigung durch das AWA. 
Die Gesuche sind mittels der Internet-Applikation EGI (Ent-
sorgungsgenehmigung via Internet) einzureichen.  
Unterlagen zur Internetapplikation EGI finden Sie unter 
www.bvd.be.ch > Themen > Umwelt > Abfall > Bewilligun-
gen und Genehmigungen (EGI) > Entsorgungsgenehmigun-
gen via Internet (EGI). 

Belastete 
Standorte 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

9.8 AWA Das Formular zum Entsorgungskonzept 'Entsorgungsta-
belle Bauabfälle' finden Sie unter www.abfall.ch > Abfall 
entsorgen > Information und Merkblätter. 

Entsor-
gungskon-
zept 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

9.9 AWA "Leitfaden zu den Anforderungen an ein Entsorgungskon-
zept sowie an ein Entsorgungsnachweis" (Januar 2021) 

Entsor-
gungskon-
zept 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 
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unter  www.bvd.be.ch > Themen > Abfall > Bauabfälle und 
Recyclingbaustoffe > Entsorgungskonzepte verfassen. 

9.10 AWA Es wird auf folgendes Merkblatt hingewiesen, das beim 
geplanten Vorhaben zu beachten ist: Merkblatt Gewässer-
schutz-  und Abfallvorschriften für Baustellen (Januar 
2023) 

Gewäser-
schutz und 
Abfall 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

10.1 AWN Als neue Ersatzmassnahme wird eine Bachausdolung vor-
genommen und eine Brücke erstellt. Da diese Vorhaben 
den gesetzlichen Waldabstand von 30 m einhalten behält 
unsere Stellungnahme (Nullmeldung) vom 06.05.2022 wei-
terhin ihre Gültigkeit. 

Wald Wird zur Kenntnis genommen Keine  

11.1 Schüpfen Gemäss dem Technischen Bericht sind im Projektperimeter 
keine nationalen, kantonalen oder kommunalen Schutzge-
biete, Schutzobjekte oder Inventare bekannt. Auf die Stel-
lungahme zu kommunalen Schutzobjekte kann somit ver-
zichtet werden. 

Schutge-
biete 

Die Aussage zu den Schutzgebieten im 
Bericht war fehlerhaft (vgl. Nr. 1.5 AGR). 
Der technische Bericht wurde entspre-
chend bereinigt. 

Technischer Be-
richt 

 

11.2 Schüpfen Im Projektperimeter sind die Werkleitungen Abwasser, 
Trinkwasser, Elektro, Telefon, Kabelfernsehen und Fern-
wärme betroffen. Die Gemeinde Schüpfen erwartet, dass 
die betroffenen privaten Werke durch den Projektverfasser 
frühzeitig informiert werden. Allfällige Leitungsumlegun-
gen sind mit den Werkeigentümern zu koordinieren. 

Werkleitun-
gen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

11.3 Schüpfen Nach den Projektplänen gibt es weder Kanalisations-  noch 
Wasseranschlüsse. Auf die Einholung von Fachberichten 
Anschluss Kanalisation und Anschluss Wasser wird ver-
zichtet. Gemäss der Gewässerschutzkarte des Kantons 

Abwasser-  
und Wasser 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  
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Bern befinden sich keine Gewässerschutzbereiche im Pro-
jektperimeter, auf die Einholung eines Amtsbericht Gewäs-
serschutz kann seitens Gemeinde verzichtet werden. 

11.4 Schüpfen Vom Bauvorhaben sind einige Gemeindestrassen betrof-
fen. Jegliche Strassenmassnahmen sind vorab mit der Ge-
meinde abzusprechen und zu koordinieren. Damit mögli-
che Synergien genutzt werden können, ist es der Ge-
meinde Schüpfen ein Anliegen, dass die Bauarbeiten im 
Strassenbereich in Absprache erfolgen. 

Gemein-
destrassen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

11.5 Schüpfen Abschliessend kann festgestellt werden, dass die Unterla-
gen zum Wasserbauplan Chüelibach vom 4. Dezember 
2023 in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schüp-
fen entstanden sind. Der Gemeinderat Schüpfen unter-
stützt das Wasserbauvorhaben vollumfänglich und hat 
keine Einwände. Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen 
Massnahmen kann die Gefährdungssituation im Siedlungs-
gebiet von Schüpfen massgeblich verbessert und eine 
deutliche ökologische Aufwertung gegenüber dem heuti-
gen Zustand erreicht werden. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen keine  

12.1 BAFU Die Massnahmen M1, M2 und M7 sind vor deren Genehmi-
gung dem BAFU zur Stellungnahme einzureichen. 

Ersatzmas-
snahmen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen des Genehmigungsprozesses 
der Ersatzmassnahmen berücksichtigt.  

Keine Genehmigung Er-
satzmassnahmen 

12.2 BAFU Die Massnahmen M1, M2 und M7 sind gemeinsam mit dem 
vorliegenden Bauprojekt «Hochwasserschutz Chüelibach, 
Dorf Schüpfen» zur Subventionierung beim BAFU einzu-
reichen. 

Ersatzmas-
snahmen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen des Subventionsantrages be-
rücksichtigt. 

Keine Subventionsantrag 
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12.3 BAFU Mit dem Subventionsantrag sind nicht subventionsberech-
tigte Kosten transparent darzustellen 

Kosten Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen des Subventionsantrages be-
rücksichtigt. 

Keine Subventionsantrag 

12.4 BAFU Das Unterhaltskonzept ist bezüglich des Damms und des-
sen Bestockung zu präzisieren. 

Unterhalts-
konzept 

Das Unterhaltskonzept wurde entspre-
chend präzisiert 

Unterhaltskon-
zept 

 

12.5 BAFU Vor der Projektgenehmigung sind raumplanerische Mass-
nahme zu prüfen und dokumentieren, welche einen künf-
tigen Risikoanstieg verhindern. 

Raumplane-
rische Mas-
snahmen 

Die Umsetzung von raumplanerischen 
Massnahmen wird durch die Gemeinde 
Schüpfen geprüft.  

Keine  

12.6 BAFU Die Anträge 4.1 bis 4.8 des Fischereiinspektorats aus dem 
Amtsbericht Fischerei vom 31. Januar 2024 sind zu be-
rücksichtigen. 

Auflagen FI Wird zur Kenntnis genommen Keine  

12.7 BAFU Mit der Genehmigung des Projekts muss der angepasste 
Gewässerraum des Chüelibachs und des Härdbächlis im 
Projektperimeter eigentümerverbindlich bestimmt sein. 

Gewässer-
raum 

Im Rahmen des Projekts wird der voraus-
sichtliche Gewässerraum nach Umset-
zung des Projektes klar ausgewiesen. 
Verfahrenstechnisch kann der ange-
passte Gewässerraum jedoch nicht im 
Rahmen des Wasserbauplans eigentü-
merverbindlich ausgeschieden werden. 

Keine  

12.8 BAFU In den neu geschaffenen Gerinnen soll eine gewässerge-
rechte Gestaltung den ganzen Gewässerraum ausnutzen. 
Insbesondere auf dem Abschnitt zwischen der neuen Brü-
cke Sägestrasse Kreuzung Sägerei und der neuen Brücke 
Zufahrt Stuber & Cie muss die Gestaltung so angepasst 
werden, dass sie den gesamten Gewässerraum umfasst. 
Dieser Antrag gilt auch für die Ersatzmassnahme M3 (Aus-
dolung und Aufwertung Härdbächli). 

Gewässer-
raum 

Die Gestaltung des Gewässerraums in 
den angesprochenen Bereichen wurde 
auf den Plänen detaillierter dargestellt 
und weist nun umfangreichere Besto-
ckung auf.   

Pläne  



Emch+Berger AG Bern, Niederlassung Spiez 
17. Februar 2025 

Vernehmlassungsbericht 
Wasserbauplan Chüelibach 

Seite 18 

 

 

Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vernehmlassungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

12.9 BAFU Es ist zu überprüfen, ob beide Brücken «Zufahrt Stuber & 
Cie» und «Zufahrt Sägerei» für die Betriebsabläufe zwin-
gend notwendig sind oder ob auf eine der beiden Brücken 
verzichtet werden kann. 

Zufahrt Ge-
lände Stu-
ber 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung mit 
dem Grundeigentümer besprochen. 

Keine Ausführungsprojekt 

12.10 BAFU In einem Bewirtschaftungskonzept ist aufzuzeigen, wann 
Geschiebe aus den Bauwerken entnommen wird und was 
mit dem entnommenen Geschiebe geschieht. Dabei sind 
neben dem Hochwasserschutz auch ökologische Kriterien 
zu berücksichtigen, um negative Auswirkungen auf ter-
restrische und aquatische Lebewesen zu verhindern. 

Bewirt-
schaf-
tungskon-
zept 

Im Rahmen der weiteren Planung wird die 
Geschiebebewirtschaftung im Unter-
haltskonzept konkretisiert.  

Keine Ausführungsprojekt 

12.11 BAFU Die Auflagen der ANF vom 25. April 2024 und die Auflage 
des AGR vom 4.4.24 (Bepflanzung Entlastungsbauwerk) 
sind vollumfänglich zu berücksichtigen.   

Auflagen Wird zur Kenntnis genommen Keine  

12.12 BAFU Vor der Genehmigung muss im Rahmen einer baubeding-
ten Gefährdungsabschätzung aufgezeigt werden, ob für 
die belasteten Standorte durch das Projekt ein Sanie-
rungsbedarf entstehen könnte und mit welchen vorbeu-
genden Massnahmen dies verhindert wird. 

Belastete 
Standorte 

Weitere Untersuchungen zeigen, dass 
voraussichtlich keine belasteten Stand-
orte durch das Projekt tangiert werden. 
Der Bericht wurde entsprechend ergänzt. 

Bericht  

12.13 BAFU Das Wasserbauprojekt muss den zum Zeitpunkt seiner Ge-
nehmigung gültigen Anforderungen entsprechen, die Pro-
jektakten werden nötigenfalls angepasst und ergänzt. 

Genehmi-
gung 

Wird zur Kenntnis genommen   

12.14 BAFU Das Projekt ist auf die Bestimmungen des Handbuchs zur 
Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2025-2028 zu 
überprüfen. 

Programm-
vereinba-
rungen 

Das Projekt wurde entsprechend über-
prüft 

Pläne / Bericht  
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13.1 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Auf der Ostseite der Dorfstrasse wird das neue Gerinne 
nordseitig, parallel zum Chüelibachweg, erstellt. Bei der 
Einmündung des Chüelibachweges in die Kantonsstrasse 
müssen die unten aufgeführten Sichtfelder auf die Strasse 
eingehalten werden können. 
Auf der Westseite der Dorfstrasse besteht südlich des 
neuen Gerinnes der Strassenanschluss der Parzelle Nr. 
2916 an die Kantonsstrasse. Bei diesem Strassenan-
schluss müssen die unten aufgeführten Sichtfelder auf 
das Trottoir und die Strasse zwingend eingehalten werden 
können.  
-  Das Sichtfeld auf die Strasse definiert sich 3 Meter ab 
Fahrbahnrand (Beobachtungspunkt) auf eine Länge von 60 
Meter auf die Fahrbahnmitte. 
-  Das Sichtfeld auf das Trottoir definiert sich 3 Meter ab 
Hinterkante Trottoir (Beobachtungspunkt) auf eine Länge 
von 15 Meter auf die Trottoirmitte. 
-  Die Sichtfeldbereiche müssen in der Höhe von 0,6 Meter 
über der Fahrbahn bis auf eine Höhe von 3 Meter hinder-
nisfrei einsehbar sein. 
Gemäss der Strassenverordnung Art. 56 Abs. 3 dürfen an 
unübersichtlichen Strassenstellen Einfriedungen und 
Zäune die Fahrbahn um höchstens 0,6 Meter überragen. 
Es muss überprüft und nachgewiesen werden, dass sich 
die Geländer (Absturzsicherungen) ausserhalb der Sicht-
feldbereiche befinden. Allenfalls muss der Durchlass ver-
längert werden. 

Sichtfelder Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 
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13.2 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Im Bereich des Bauvorhabens befindet sich ein Fussgän-
gerstreifen. Die Verkehrssicherheit muss hier  
jederzeit gewährleistet sein. Eine Anpassung der Führung 
der Fussgänger muss mit der Kantonspolizei /  
Verkehrssicherheit, O. Cuche, abgesprochen werden. 

Fussgän-
gerstreifen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

13.3 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Der alte Durchlass muss komplett rückgebaut und mit ge-
eignetem Auffüllmaterial verfüllt und schichtweise ver-
dichtet werden. 
Der Deckbelag muss über den gesamten Perimeter (Rück-
bau alter Durchlass bis Neubau neuer Durchlass) in Ab-
stimmung mit dem SI Seeland zu Lasten des Projektes ein-
gebaut werden. Das SI gibt die Materialisierung des Stras-
senoberbaus, insbesondere des Belagsaufbaus, vor. Das 
SI plant für 2026 auf der Dorfstrasse in Schüpfen einen 
neuen Deckbelag einzubauen, die Arbeiten müssen zu-
sammen koordiniert und ausgeführt werden. 

Deckbelag Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

13.4 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Auf der Nordseite des Chüelibaches sind beidseitig der 
Kantonsstrasse jeweils ein Aushub-  und ein Bodendepot 
sowie Installationsplätze geplant. Wir weisen hier aus-
drücklich darauf hin, dass von diesen Bereichen NICHT auf 
die Kantonsstrasse gefahren werden darf. Eine Erschlies-
sung MUSS ausschliesslich über die Baupisten erfolgen. 
Bei den Einmündungen in die Kantonsstrasse müssen die 
Baupisten mit einem befestigten Belag versehen werden, 
oder es müssen Radwaschanlagen installiert werden. Es 
darf kein Material die Kantonsstrasse oder das Trottoir 
verunreinigen. Die Massnahmen sind mit dem SI Seeland 

Installati-
onsplätze/ 
Deponie-
plätze/ 
Baupisten 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt resp. mit dem SI bespro-
chen. 

Keine Ausführungsprojekt 
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abzusprechen und von diesem genehmigen zu lassen. Bei 
Nichteinhaltung der Massnahmen behalten wir uns vor, die 
temporäre Strassenanschlussbewilligung zurückzuziehen. 
Wird von den Baupisten auf die Kantonsstrasse gefahren, 
müssen auch dort die oben aufgeführten Sichtfelder ein-
gehalten werden. 

13.5 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Der Transport der Baumaterialien darf die Kantonsstrasse 
nicht übermässig verunreinigen. Tritt eine Verunreinigung 
auf, so ist die Strasse unverzüglich zu reinigen. Das Reini-
gungsintervall ist entsprechend des vorhersehbaren Ver-
schmutzungsgrades und der Dauer der Transporte festzu-
legen. Der Strasseneigentümer kann ohne Weiteres wei-
tere Massnahmen für die geeignete Strassenreinigung an-
ordnen.  
Diese sind vom Bauherrn zu befolgen und auszuführen. Im 
Unterlassungsfall reinigt der Strasseneigentümer die 
Strasse selber und stellt dem Bauherrn den Aufwand in 
Rechnung (Art. 67 SG). 

Strassen-
verunreini-
gung 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.6 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Es fehlt ein Verkehrskonzept wie der Durchlass gebaut 
werden soll (Vollsperrung / halbseitig / mehrere Etappen), 
das muss bekannt sein und vom SI Seeland genehmigt 
werden. 

Verkehrs-
konzept 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.7 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Gemäss Nutzungsvereinbarung Art. 4.6.4 Werkleitungen 
werden die vorhandenen Werkleitungen, welche in der 
Dorfstrasse verlegt sind, neu unter das neue Gerinne ver-
legt. Aus den Plänen geht das jedoch nicht hervor. Die 

Werkleitun-
gen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 
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Werkleitungen, welche den Durchlass im Bereich der Kan-
tonsstrasse queren, sind in den Plänen nicht dargestellt. 
Die Pläne sind entsprechend zu ergänzen, über dem 
Durchlass dürfen KEINE Werkleitungen verlegt werden. 
Im Bereich des alten und des neuen Durchlasses beste-
hen Einlaufschächte inkl. Ableitungen. Gemäss den Plänen 
sollen diese teilweise abgebrochen werden. Wie die Ent-
wässerung nach dem Bauvorhaben sichergestellt wird, 
geht aus den Plänen nicht hervor. Das ist noch anzuge-
ben, die Pläne sind entsprechend zu ergänzen. 

13.8 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Für den Abbruch und die Leitungsverlegung in der Kan-
tonsstrassenparzelle sind in jedem Fall die detaillierten 
Projektunterlagen, mindestens 4 Wochen vor Baubeginn, 
via BE-Login unter Umwelt und Boden / INKS https://bvd-
inks.powerappsportals.com/ einzureichen. Das Stras-
seninspektorat Seeland in Lyss legt zu diesem Zeitpunkt 
die ausführungstechnischen und bauspezifischen Bestim-
mungen (insbesondere zur Grabenauffüllung, zum Aufbau 
des Strassenkörpers und der Belagsarbeiten), sowie allfäl-
lige Gebühren gemäss Kantonaler Gebührenverordnung 
(GebV. 154.21), fest. Auf geänderte Verhältnisse seit Ein-
holung dieser Stellungname ist Rücksicht zu nehmen. Die 
Weisungen des Strasseninspektorats sind zwingend ein-
zuhalten. 

Werkleitun-
gen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.9 OIK III, Die Velorouten müssen während der gesamten Bauzeit 
befahrbar (Einhaltung des Lichtraumprofils) und sicher 

Veloverkehr Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 
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Stras-
senbau-
polizei 

sein (mittels Warntafeln, Absperrung der Baustelle, Si-
cherheit vor Baumaschinen und herabfallenden Gegen-
ständen u. a. m.). Ist dies nicht möglich, so muss eine Um-
leitung gewährleistet werden. 

13.10 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Änderungen der Veloweg-Signalisation wie Umleitungen, 
Sperrungen und Freigabe der Velorouten dürfen nur im 
Einvernehmen mit dem Kantonalen Tiefbauamt des Kan-
tons Bern, vertreten durch das Dienstleistungszentrum 
(Herrn Alfred Stettler Tel. + 41 31 633 35 66 direkt), vorge-
nommen werden. Dieses ist frühzeitig einzubeziehen. 

Veloverkehr Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.11 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Das Dienstleistungszentrum und der zuständige Oberinge-
nieurkreis III sind über die Fertigstellung der Arbeiten zu 
informieren. 

Veloverkehr Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.12 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Der Wanderweg muss während der gesamten Bauzeit be-
gehbar und sicher sein (mittels Warntafeln, Absperrung 
der Baustelle, Sicherheit vor Baumaschinen und herabfal-
lenden Gegenständen u. a. m.). Ist dies nicht möglich, so 
muss eine Umleitung gewährleistet werden. 

Fuss-  und 
Wander-
wege 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.13 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Änderungen der Wanderweg-Signalisation wie Umleitun-
gen, Sperrungen und Freigabe der Wanderwege dürfen nur 
im Einvernehmen mit den Berner Wanderwegen (Herrn 
Marc-André Sprunger Tel. + 41 31 340 01 07) vorgenom-
men werden. Diese sind frühzeitig einzubeziehen. 

Fuss-  und 
Wander-
wege 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 
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13.14 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Die Berner Wanderwege und der zuständige Oberingeni-
eurkreis III sind über die Fertigstellung der Arbeiten zu in-
formieren. 

Fuss-  und 
Wander-
wege 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.15 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Zu den IVS-Aspekten werden keine Auflagen gemacht. Inventar 
historischer 
Verkehrs-
wege (IVS) 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

13.16 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Die Nutzungsvereinbarung zwischen Kanton und Ingenieur 
ist erstellt, soll aber vor dem Baustart von allen Parteien 
unterzeichnet werden. 

Kunstbau-
ten 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.17 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Welche Bauteile in wessen Eigentum sind (Kanton, Ge-
meinde und Privat) und wer die Unterhaltsarbeiten durch-
führen muss, ist im Unterhaltskonzept geregelt. Unter 
Punkt 5 wird erwähnt, dass der Kanton den Durchlass und 
das offene Gerinne unterhalten muss, dies 5 m oberhalb 
und 5 m unterhalb des Durchlasses. Für uns ist es wichtig 
darauf hinzuweisen, dass der Unterhalt der Entlastungs-
leitung des Tosbeckens und seines Ufers von der Ge-
meinde bzw. dem Gemeindeverband Lyssbach übernom-
men wird. 

Kunstbau-
ten 

   

13.18 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Die Strassenentwässerung der Kantonsstrasse sowie alle 
Werkleitungen (TV, Swisscom oder andere, Abwasser, Be-
leuchtung, Strom, Trinkwasser, Gas, Fernwärmen, usw.) 
sind mit Achsen im Plan dargestellt. Leider sind die Lage 

Kunstbau-
ten 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  
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und die Höhe der neuen Leitungen nicht auf dem Plan ein-
getragen. Es ist verboten, Leitungen über dem Bauwerk zu 
verlegen, ausser in den Bereichen ausserhalb der geplan-
ten Lichtraumprofilen der Strasse. 

13.19 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Alle Querprofile sind dargestellt. Wir stellen fest, dass die 
Aufschüttung von Material von mindestens 60 cm über der 
Düse eingehalten wird. Es gibt jedoch eine Unstimmigkeit 
zwischen der Nutzungsvereinbarung, die unter Punkt 6.1 
von einer Schutzschicht aus Gussasphalt von 35 mm 
spricht, und dem Querschnitt, der eine Betonitmatte unter 
dem Koffer erwähnt. Wir sind für die Lösung mit der Beto-
nitmatte, verlangen jedoch vor der Ausführung der Arbei-
ten eine Analyse der Lage der Betonitmatte sowie eine 
Analyse des Entwässerungsprinzips des Koffers, insbe-
sondere am Tiefpunkt mit einem Gefälle von 4%. 

Kunstbau-
ten 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

13.20 OIK III, 
Stras-
senbau-
polizei 

Ein Längenprofil ist dargestellt. Alle Werkleitung (TV, 
Swisscom oder andere, Abwasser, Beleuchtung, Strom, 
Trinkwasser, Gas, Fernwärmen, usw.) sind mit Achsen dar-
gestellt. Leider sind die Lage und die Höhe der neuen Lei-
tungen nicht auf dem Plan angegeben. Es ist verboten, 
Leitungen über dem Bauwerk zu verlegen, ausser in den 
Bereichen ausserhalb der geplanten Lichtraumprofilen der 
Strasse. 

Werkleitun-
gen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 
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14.1 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Vor Genehmigung des Wasserbauprojektes sind die Pro-
jektwassermengen gestützt auf die neuen HADES-Werte 
zu überprüfen und mit den Fachstellen des Bundes und 
des Kantons abzusprechen. 

Abfluss-
werte 

Die neuen HADES Werte wurden durch Dr. 
Christoph Lehmann überprüft. Entspre-
chend wurde der technische Bericht er-
gänzt. 

Technischer Be-
richt 

 

14.2 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Für die Erarbeitung des Detailprojektes / Ausführungspro-
jektes der Sonderbauwerke ist ein qualifizierter Wasser-
bauexperte als Projektbegleiter beizuziehen. Dieser hat 
zusammen mit der Projektleitung abzuklären für welche 
Sonderbauwerke zusätzlich zum Einlaufbauwerk ein hyd-
raulischer Modellversuch nötig ist. 

Ausfüh-
rungspro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.3 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Die Brücken und Durchlässe sind gemäss VSS-Norm 640 
696 mit entsprechenden Massnahmen für Kleintiere zu er-
gänzen. Diese ist mit dem ANF und JI abzustimmen. 

Durchlässe Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.4 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Die Detailplanung ist vor Ausführungsbeginn dem zustän-
digen Wasserbauingenieur zur Beurteilung einzureichen. 

Ausfüh-
rungspro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.5 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Der zuständige Wasserbauingenieur ist über den Baube-
ginn zu orientieren und zu den Bausitzungen, wie auch 
nach Bauvollendung zu einer Abnahme der gewässerseiti-
gen Bauarbeiten einzuladen. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Bauausführung 

14.6 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Mit der Bauausführung darf erst begonnen werden, wenn 
die Ersatzmassnahmen ausserhalb des Projektperimeters 
(Schore M1, Revitalisierung Sagihüsli M2 und Härdbächli-
matt M7) bewilligt sind. 

Ausführung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Bauausführung 
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14.7 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Bei der Ausführung sind folgende geringfügigen Pro-
jektänderungen einzuhalten:  
-  Der Zugang in die Entlastungsleitung ist mit geeigneten 
Massnahmen für Unbefugte zu verhindern.  
-  Der Eintrag von Kies und Sand, wie auch von Schwemm-
holz in die Entlastungsleitung ist mit geeigneten Mass-
nahmen zu verhindern.   

Entlas-
tungslei-
tung 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.8 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Die Gestaltung ist mit dem Wasserbauingenieur abzuspre-
chen und der bestehenden Verbauung anzupassen. 

Ausfüh-
rungspro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.9 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Die vorhandenen Ufergehölze und Bäume sind zu schonen 
und müssen soweit es der Bau erlaubt, belassen werden. 
Uferpartien, welche wegen der Verbauungsarbeiten abge-
holzt oder anderswie beschädigt werden, sind wieder na-
turnah durch Pflanzung einer artenreichen Garnitur einhei-
mischer standortgerechter Laubbäume und Sträucher her-
zurichten. 

Bestockung Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.10 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Anschlüsse in das Gewässer sind in einem Winkel von ca. 
45° zur Fliessrichtung zu verlegen und über dem Nieder-
wasserspiegel anzuordnen. Der Rohrauslauf ist dem Bö-
schungsprofil anzupassen (kein auskragendes Rohrende) 
und mit dem gleichen Material wie der anstehende Bö-
schungsverbau zu sichern. Als Rohrauslauf ist ein Beton-
rohr zu verwenden (kein Kunststoffrohr). Bei Bedarf ist im 

Werkleitun-
gen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 
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Bereich des Auslaufes ein Kolkschutz mit Natursteinblö-
cken zu erstellen.  
Die Einleitung in das Gewässer ist so zu gestalten, dass 
bei Hochwasser keine Schäden infolge Rückstaus entste-
hen können. 

14.11 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Querende Werkleitungen haben ab Oberkante Rohr bis zur 
Gewässersohle mindestens einen Abstand 1 m zu einzu-
halten. 

Werkleitun-
gen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.12 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Die Höhenlage der Leitung muss beidseitig auf einer Länge 
von 5 m ab Böschungsoberkante beibehalten werden. Erst 
anschliessend darf die Leitung wieder ansteigen. 

Werkleitun-
gen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.13 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Das Durchflussprofil der bestehenden Brücke darf nicht 
verkleinert werden. 

Brücken Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Keine Ausführungsprojekt 

14.14 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Zum Zeitpunkt der Bauabnahme ist für den Projektab-
schnitt des Chüelibaches, wie auch für die Sonderbau-
werke das Unterhaltskonzept fertig ausgearbeitet und mit 
dem TBA/ OIK III, FI und dem ANF abgesprochen. 

Unterhalts-
konzept 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Bauausführung 

14.15 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Baustelleninstallationen im Gewässerraum müssen nach 
Beendigung der Arbeiten vollständig zurückgebaut wer-
den. Der ursprüngliche Zustand ist zu Lasten des Gesuch-
stellers wiederherzustellen. 

Bauausfüh-
rung 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt. 

Keine Bauausführung 
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14.16 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Gefahrenkarte zu 
überarbeiten. Auch ist der Gewässerraum in der Ortspla-
nung entsprechend dem neuen Gerinneverlauf anzupas-
sen. 

Gefahren-
karte, Ge-
wässerraum 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

14.17 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Die neu erstellten Schutzbauten sind zwingend in den 
Schutzbautenkataster aufzunehmen. 

Schutzbau-
tenkataster 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

14.18 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Der Kanton übernimmt keine Haftung für allfällige Beschä-
digungen der bewilligten Bauten und / oder Anlagen in-
folge Hochwasser, Uferabbruch, Erosion oder Ähnlichem. 

Schäden Wird zur Kenntnis genommen Keine  

14.19 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Sollte das Gewässer jemals im öffentlichen Interesse ver-
baut oder umgestaltet werden, so hat der Bauwerkseigen-
tümer die Bauten und / oder Anlagen auf eigene Kosten 
den neuen Verhältnissen anzupassen. 

Gewässer-
verbau 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

14.20 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Werden durch die Ausübung der Ausnahmebewilligung die 
Wasserbaukosten erhöht, so trägt der Empfänger oder 
sein Rechtsnachfolger die Mehrkosten. 

Bewilligung Wird zur Kenntnis genommen Keine  

14.21 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Wesentliche Projektänderungen erfordern eine neue was-
serbaupolizeiliche Beurteilung. 

WaPo Wird zur Kenntnis genommen Keine  
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14.22 OIK III, 
Wasser-
baupoli-
zei 

Für die Beurteilung von Bauten und Anlagen im Gewässer-
raum ist Bundesrecht und Kantonsrecht (Art. 5b WBG, BSG 
751.11) massgebend. Über die Zulässigkeit eines Bauvor-
habens im Gewässerraum entscheidet die Bewilligungsbe-
hörde (Leitbehörde) nach Art. 41c der eidgenössischen 
Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV, 
SR 814.201) und Art. 11 Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG, 
BSG 721.0). 

Gewässer-
raum 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  
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Bau- und Verkehrsdirektion 
Tiefbauamt 
 
Kontrollstrasse 20, Pf. 701 
2501 Biel 
+41 31 635 96 00 
info.tbaoik3@be.ch 
www.be.ch/tba 
 
Jörg Bucher 
+41 31 635 96 11 
joerg.bucher@be.ch 
 

Oberingenieurkreis III, Kontrollstrasse 20, Pf. 701, 2501 Biel 
 

 
 
Wasserbauverband Lyssbach   
c/o Urbanum AG   
Tulpenweg 38 
3250 Lyss 
 

 20. Dezember 2023 

 
 
 

Leitverfügung Wasserbauplan (Stand Genehmigung) 

(Art. 6 Abs. 2 Koordinationsgesetz vom 21. März 1994, KoG) 

 

 

Gemeinde: Schüpfen  

Gewässer: Chüelibach (1404),  

Wasserbauträger: Wasserbauverband Lyssbach  c/o Urbanum AG 

Projektverfasser: Emch und Berger AG, Bern 

Ort: Schüpfen Chüelibach Dorf 

Koordinaten: 2 596 018 / 1 209 225 

Vorhaben:  WBP Chüelibach Dorf Schüpfen 

Gesuchsdatum: 18.03.2022 

Geschäfts-Nr.: WBP100085 

Gesuchsunterlagen: Auflagedossier Wasserbauplan 

 

 

1. Leitverfahren 

Das Wasserbauplanverfahren gemäss Art. 21 ff. Gesetz über den Gewässerunterhalt und Was-
serbau vom 14. Februar 1989 (WBG) ist Leitverfahren im Sinne des KoG. 
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Direktion für Inneres und Justiz 
Amt für Gemeinden und Raumordnung 
Abteilung Orts- und Regionalplanung 
 
Nydeggasse 11/13 
3011 Bern 
+41 31 633 73 20 
oundr.agr@be.ch 
www.be.ch/agr 
 
Yvonne Mebold 
+41 31 636 56 65 
yvonne.mebold@be.ch 

Amt für Gemeinden und Raumordnung, Nydeggasse 11/13, 3011 Bern 

 
 
Tiefbauamt des Kantons Bern OIK III 
Oberingenieurkreis III 
Kontrollstrasse 20 
Postfach 701 
2501 Biel/Bienne 
 

 

G.-Nr.: 2022.DIJ.2009 
 

4. April 2024 

Fachbericht Raumplanung, Ortsbild- und Landschaftsschutz, Fruchtfolgeflächen 
 

 

Gemeinde Schüpfen 

Gesuchsteller / Bauherrschaft Wasserbauverband Lyssbach c/o Urbanum AG 

Standort / Adresse Chüelibach, Dorf Schüpfen 

Parzellen Nr. / Koordinate 2596018 / 1209225 

Vorhaben  WBP Chüelibach Dorf Schüpfen  

Leitverfahren Wasserbauplanverfahren 

Ansprechpersonen Jörg Bucher, Oberingenieurkreis III, Tiefbauamt  

 
 
Beurteilungsgrundlagen:  Baurechtliche Grundordnung Schüpfen 
 Projektdossier WBP (Stand Genehmigung) 
 

1. Beurteilung des Vorhabens 

Da der Chüelibach der Gemeinde Schüpfen in der Vergangenheit mehrfach über die Ufer getreten ist und 
Schäden verursacht hat wurde ein Wasserbauprojekt ausgearbeitet, dass den Hochwasserschutz gesamt-
heitlich sicherstellen soll. In der Gefahrenkarte von Schüpfen liegen verschiedene Gemeindegebiete im 
blauen Wassergefahrengebiet mit mittlerer Gefährdung.  
 
Im Rahmen des Wasserbauprojektes wurden verschiedene Varianten projektiert und schlussendlich aus 
dem Variantenfächer eine Bestvariante ausgearbeitet. Diese umfasst:    





 
 

Fachbericht Raumplanung, Ortsbild- und Landschaftsschutz, 
Fruchtfolgeflächen 
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Im bestehenden Gerinne werden Instream-Einbauten (z.B. Wurzelstöcke, Pfahlbuhnen, Faschinen, Grün-
holzschwellen) zur ökologischen Verbesserung vorgesehen.  

Um mehr ökologisches Aufwertungspotential zu schaffen wurden insgesamt 6 ökologische Ersatzmass-
nahmen im direkten und weiteren Umfeld festgelegt und die Hälfte derer in das Projekt integriert.  

Aus landschaftlicher Sicht ist die Umsetzung aller ökologischen Massnahmen einschliesslich sämtlicher 
ökologischer Ersatzmassnahmen zentral.  

Das Entlastungsbauwerk gehört zu den Massnahmen, die projektbestandteil sind. Es beeinflusst aufgrund 
seiner Dimensionen lokal stark das Landschaftsbild. Die Prüfung, dass mit Hecken oder Bestockung die 
Sichtbarkeit des Bauwerks von der Sägestrasse respektive von dem näheren Umfeld her verkleinert wer-
den soll, ist aus landschaftlicher Sicht ein wichtiger Aspekt. 

All diese Massnahmen einschliesslich sämtlicher Ersatzmassnahmen, dienen der strukturellen Aufwertung 
der Landschaft, insbesondere der regional und kommunal bedeutsamen Landschaftsschutzgebiete b und 
Fliessgewässer sowie Verbesserung der Artenvielfalt und Biodiversität. Das Projekt wird demnach unter-
stützt und positiv beurteilt. 

3. Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen (FFF)  

Die Ausführungen im technischen Bericht zu den Nachweisen für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflä-
chen (FFF) wurden ergänzt und sind nun vollständig. Vielen Dank. 

Nachführung Inventar FFF  

Trotz Bereinigung des technischen Berichts bleiben die Flächenangaben für die Beanspruchung von FFF 
weiterhin unklar. Im technischen Bericht werden gemäss Tabelle 16 auf Seite 34 mit der gewählten Vari-
ante «Entlastungsleitung» 4'200m2 FFF dauerhaft beansprucht. Gemäss Tabelle 17 auf Seite 35 werden 
jedoch 2'800 m2 angegeben. Im Bodenschutzkonzept auf Seite 12 werden 3'695 m2 FFF angegeben. 
In den Berichten und Projektplänen des Dossiers ist die Lage der dauernd und der temporär beanspruch-
ten FFF inklusive korrekter Flächenangaben unmissverständlich darzustellen (Nachführung Inventar).  

4. Antrag  

Es wird beantragt, das Vorhaben unter den nachstehend genannten Bedingungen und mit folgenden Auf-
lagen zu bewilligen: 

5. Bedingungen 

5.1 In den Berichten und Projektplänen ist die Lage der dauernd und der temporär beanspruchten 
Fruchtfolgeflächen inklusive korrekter Flächenangaben unmissverständlich darzustellen (Nachfüh-
rung Inventar).  

6. Auflage 

6.1 Das Entlastungsbauwerk gehört zu den Massnahmen, die projektbestandteil sind. Es beeinflusst 
aufgrund seiner Dimensionen lokal stark das Landschaftsbild. Es ist bestmöglich mit Hecken oder 
Bestockungen, die Sichtbarkeit des Bauwerks von der Sägestrasse respektive von dem näheren 
Umfeld her zu minimieren. 
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Bucher Jörg, BVD-TBA-OIKIII

Von: Stäheli Adrian, BKD-AK-KDP-BOP
Gesendet: Mittwoch, 7. Februar 2024 17:22
An: Bucher Jörg, BVD-TBA-OIKIII
Betreff: Schüpfen: Wasserbauplan Chüelibach, FB der KDP

Geschäfts-Nr. der Bewilligungsbehörde: WBP100085
Schüpfen: Wasserbauplan Chüelibach, Leitverfahren Stand Genehmigung
Fachbericht der Denkmalpflege

Unsere Fachstelle hat mit dem Fachbericht vom 23.05.2022 zur Wasserbauplanung Chüelibach
bereits Stellung genommen. Dieser Fachbericht ist nach wie vor gültig und wir verweisen auf
dessen Inhalt. Wir sind mit dem Vorhaben einverstanden und habe keine weitere Bemerkungen.

Adrian Stäheli, Ortsbild und Planungen, Ing. Raumplaner FH FSU
Telefon +41 31 633 52 31 (direkt), adrian.staeheli@be.ch

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, Amt für Kultur, Denkmalpflege
Schwarztorstrasse 31, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 633 40 30, www.be.ch/denkmalpflege
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Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Amt für Landwirtschaft und Natur 
Abteilung Naturförderung (ANF) 
 
Schwand 17 
3110 Münsingen 
+41 31 636 14 50 
info.anf@be.ch 
www.be.ch/natur 
 
Dr. Nadine Sandau 
+41 31 636 30 17 
nadine.sandau@be.ch 

Abteilung Naturförderung (ANF), Schwand 17, 3110 Münsingen 

 
 
Oberingenieurkreis III 
Jörg Bucher 
Kontrollstrasse 20 
PF 701 
2501 Biel/Bienne 
 

 

Ref.-Nr.: 2023.WEU.5195 / ID 18920 
Geschäfts-Nr. der Leitbehörde: WBP100085 

25. April 2024 

 

Amtsbericht Naturschutz 
 
 
Gemeinde: Schüpfen 
 
Gesuchstellende: Wasserbauverband Lyssbach, c/o Urbanum AG, Tulpenweg 38, 3250 Lyss 
 
Standort / Adresse: Chüelibach Dorf 
 
Gewässer.: Chüelibach 
 
Vorhaben: WBP Chüelibach Dorf, Schüpfen 
 
Unterlagen: Genehmigungsdossier vom 20.12.2023 
 
Schutzobjekte: Ufervegetation (Art. 21 NHG) 
 Hecken / Feldgehölze  (Art 27 und Art. 28 NSchG) 
 Geschützte Pflanzen (Art. 20 NHV) 
 Geschützte Tiere (Art. 20 NHV) 
  
Erforderliche Ausnahmen: Ausnahmebewilligung für Eingriffe in die Ufervegetation 

nach Art. 18 Abs. 1bis und 1ter, Art. 21 und 22 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Natur- und 
Heimatschutz vom 1.7.1966 und Art. 12, Art. 13 Abs. 3 und Art. 17 der  
kantonalen Naturschutzverordnung vom 10.11.1993. 
Ausnahmebewilligung für Eingriffe in Hecken und Feldgehölze 
nach Art. 18 Abs. 1bis und 1ter des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 
1.7.1966, Art. 18 Abs. 1 g des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säu-
getiere und Vögel JSG vom 20.6.1986 sowie Art. 27 des Naturschutzgesetzes vom 15.9.1992. 
Ausnahmebewilligung für technische Eingriffe in Lebensräume geschütz-
ter Pflanzen 
nach Art. 20 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1.7.1966, Art 20 der 
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16.1.1991, Art. 15 des kantonalen Natur-
schutzgesetzes vom 15.9.1992 sowie Art. 19 und 20 der kantonalen Naturschutzverordnung vom 
10.11.1993. 
Ausnahmebewilligung für technische Eingriffe in Lebensräume geschütz-
ter Tiere 
nach Art. 20 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1.7.1966, Art 20 der 
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16.1.1991, Art. 15 des kantonalen Natur-
schutzgesetzes vom 15.9.1992 sowie Art. 25, 26 und 27 der kantonalen Naturschutzverordnung 
vom 10.11.1993. 

 
Leitverfahren: Wasserbauplanverfahren, Genehmigung 
 

 







https://www.infoflora.ch/de/neophyten/listen-und-infoblätter.html
https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/lanat/de/umwelt/naturschutz/bauen-planen/planen-bauen/Heckenrichtlinie-4.2-230706.pdf
https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/lanat/de/umwelt/naturschutz/bauen-planen/planen-bauen/Heckenrichtlinie-4.2-230706.pdf
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/naturschutz/planen-und-bauen.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/naturschutz/planen-und-bauen.html
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5. Gebühren 

Gestützt auf Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. c und Art. 4 der Verordnung vom 22. Februar 1995 über die 
Gebühren der Kantonsverwaltung (Gebührenverordnung, GebV; BSG 154.21) ist für unsere Aufwendungen eine 
Gebühr von CHF 1200.- zu erheben. Die Gebühr wird Ihnen mit separater Post in Rechnung gestellt.  
 

 Freundliche Grüsse 
 
 Amt für Landwirtschaft und Natur 
 des Kantons Bern 
 Abteilung Naturförderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Nadine Sandau 
 Höhere Sachbearbeiterin 
 
Anhang: - Schutzbestimmungen 
 
 
Kopien: - Fischereiinspektorat des Kantons Bern, Daniel Bernet (E-Mail) 
 - Fischereiaufseher, Jörg Ramseier (E-Mail) 
 - Jagdinspektorat des Kantons Bern, Arianne Marty (E-Mail) 
 - Rechnungsführung LANAT (E-Mail) 

 
Schutzbestimmungen 

Grundsatz 

Gemäss Art. 78 Abs. 2 der Bundesverfassung sowie Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetztes über den Natur- und 
Heimatschutz NHG sind Landschaftselemente und Naturdenkmäler zu schonen und, wo das allgemeine Inte-
resse an ihnen überwiegt, ungeschmälert zu erhalten. Diese Pflicht gilt nach Art. 3 Abs. 3 NHG unabhängig da-
von, ob es sich um ein Objekt von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung handelt. Bevor ein Eingriff bzw. 
eine Beeinträchtigung bewilligt werde kann, muss eine Abwägung aller für und gegen das Vorhaben sprechen-
den öffentlichen und privaten Interessen durchgeführt werden. 
 
Gewässer 

Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen (Art. 37 GSchG). Fliessgewässer dürfen weder über-
deckt noch eingedolt werden (Art. 38 Abs. 1 GSchG und Art. 12 NSchV). Die zuständige Behörde kann, für die 
in Art. 38 Abs. 2 GSchG definierten Fällen, Ausnahmen bewilligen. 
Fliessgewässer dürfen nur verbaut oder korrigiert werden, wenn der Schutz von Menschen oder erheblichen 
Sachwerten es erfordert, es für die Schiffbarmachung oder für eine im öffentlichen Interesse liegende Nutzung 
der Wasserkraft nötig ist oder wenn dadurch der Zustand eines bereits verbauten oder korrigierten Gewässers 
im Sinne dieses Gesetzes verbessert werden kann. Dabei muss der natürliche Verlauf des Gewässers möglichst 
beibehalten oder wiederhergestellt werden.  
Gewässer und Ufer müssen so gestaltet werden, dass sie einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als Lebens-
raum dienen können, die Wechselwirkung zwischen ober- und unterirdischem Gewässer weitgehend erhalten 
bleibt und eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann (Art. 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den 
Wasserbau, Art. 37 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer, Art. 7 des Bundesgesetzes 
über die Fischerei und Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz). 
 
Gewässerraum 

Im Gewässerraum gilt grundsätzlich ein Bauverbot. Dies gilt auch für bewilligungsfreie Bauten und Anlagen (Far-
nisbauten, Parkplätze, Abstellplätze, Sitzplätze, Spielplätze, Freizeit- u. Gartenanlagen, Tiergehege, etc.). 
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und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Über Ausnahmen vom Beseitigungsverbot entscheidet die Re-
gierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter. Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verur-
sacher zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten zu ökologisch gleichwertigen Ersatzmas-
snahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1ter NHG, Art. 14 Abs. 7 NHV und Art. 13 Abs. 2 NSchV). 
 
Schutz seltener Pflanzen (Art. 20 NHV sowie Art. 19 und 20 NSchV) 

Seltene Pflanzenarten, wie Orchideen- oder Enzianarten, sind gemäss Art. 20 der Verordnung über den Natur- 
und Heimatschutz bzw. Art. 19 und 20 der Naturschutzverordnung geschützt. Das Vernichten dieser Pflanzenar-
ten, insbesondere durch technische Eingriffe, ist untersagt.  
Bewilligungen für technische Eingriffe in Bestände geschützter Pflanzen dürfen nur erteilt werden, wenn das 
Vorhaben standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht (Art. 20 Abs. 3 b NHV). Mit der 
Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verursacher zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder 
ansonsten zu ökologisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1ter NHG und Art. 14 
Abs. 7 NHV). 
 
25.04.2024 / ANF / NS 
 



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern
Amt für Landwirtschaft und Natur

Fachstelle Boden
Rütti 5, 3052 Zollikofen
www.be.ch/bodenschutz

Bodenschutz
Michael Howald
+41 31 635 53 64
michael.howald@be.ch

Amt für Landwirtschaft und Natur, Rütti 5, 3052 Zollikofen

Bau- und Verkehrsdirektion - Tiefbauamt
Kontrollstrasse 20
2501 Biel

Geschäfts-Nr. LANAT-GEKO 263373 Zollikofen, 21.12.2023
Geschäfts-Nr. Leitbehörde WBP100085

Fachbericht LANAT (baulicher Bodenschutz)

Gemeinde Schüpfen

Gesuchsteller /
Bauherrschaft

Wasserbauverband Lyssbach c/o Urbanum AG

Standort Schüpfen Chüelibach Dorf

Gesuch vom 20.12.2023

Zuständige Bewilligungsbe-
hörde

Oberingenieurkreis III des Tiefbauamts

Vorhaben WBP Chüelibach Dorf Schüpfen

Gesuchsunterlagen u. a. Bodenschutzkonzept (BSK) vom 13.12.2021, Emch + Berger

Leitverfahren Wasserbauplanverfahren

Weitere
Beurteilungsgrundlagen

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG, SR 814.01)
- Bundesverordnung über Belastungen des Bodens (VBBo,

SR 814.12)
- Bundesverordnung über die Vermeidung und die Entsor-

gung von Abfällen (VVEA, SR 814.600)
- Vollzugshilfe: Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine

Verwertung



Seite 2 von 2

1. Beurteilung des Vorhabens

1.1. Der Fachbericht bezieht sich auf die eingereichten Pläne und Unterlagen. Die Gesuchstellerin
wird bei ihren Angaben behaftet.

1.2. Gemäss den Baugesuchunterlagen wird in der Gemeinde Schüpfen auf mehreren Parzellen der
Chüelibach revitalisiert.

1.3. Gemäss dem Bodenschutzkonzept (BSK) wird eine Fläche mit natürlich gewachsenem Boden
von rund 29'850 m2 temporär und 5’755 m2 definitiv beansprucht.

1.4. Es wird angenommen, dass ein Überschuss an verwertungspflichtigem Oberboden (rund 600 m3

locker) und Unterboden (rund 1’300 m3 locker) entstehen wird. Wie im BSK korrekterweise fest-
gehalten, ist der Fachstelle Boden der Verwertungsort des überschüssigen Materials vor Verlas-
sen der Baustelle schriftlich mitzuteilen.

1.5. Das BSK ist von einer guten Qualität und würdigt die wichtigsten Punkte im Umgang mit dem
anfallenden Bodenmaterial.

1.6. Im Bereich «Bodenacher» wurde von den temporär beanspruchten Fruchtfolgeflächen ohne Bo-
denabtrag kein Ausgangszustand erhoben. Dies ist vor Baubeginn noch nachzuholen.

2. Antrag

Wir beantragen folgende Auflagen in den Gesamtentscheid aufzunehmen:

3. Auflagen

3.1. Die vorgesehene, zertifizierte Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist einzusetzen. Die Man-
datvergabe ist der Fachstelle namentlich mitsamt den Kontaktdaten vor Beginn der Erdarbeiten
schriftlich zu bestätigen.

3.2. Das Bodenschutzkonzept ist integrierender Bestandteil der Bewilligung. Alle darin formulierten
Bodenschutzmassnahmen sind vollumfänglich umzusetzen. Dies gilt auch für Empfehlungen.

3.3. Im Bereich der temporär beanspruchten Fruchtfolgefläche ist vor Baubeginn die Ausgangs-
qualität des Ober- und Unterbodens an mindestens drei Standorten anhand der Strudel- (VESS)
und SubVESS-Methode durch eine bodenkundliche Baubegleitung näher aufzuzeigen. Die Do-
kumentation kann auch anhand von offenen Bodenprofilen mit Fokus auf die Struktur und
Grösse der Aggregate erfolgen. Die Resultate und das Abnahmeprotokoll sind der kantonalen
Fachstelle Boden vor Baubeginn zuzusenden.

4. Gebühren

Gestützt auf die Verordnung über die Gebühren der Kantonsverwaltung (Art. 14 GebV; BSG 154.21)
wird für diesen Fachbericht eine Gebühr von Fr. 300.- erhoben. Diese wird der zuständigen Baube-
willigungsbehörde mit separater Post in Rechnung gestellt. Die Weiterverrechnung dieser Verfahrens-
kosten richtet sich nach Art. 51 des Dekrets über das Baubewilligungsverfahren (BewD, BSG 725.1).

LANAT Amt für Landwirtschaft und Natur
Fachstelle Boden

Michael Howald
Fachspezialist Boden






































































































